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K l e i n e  A n f r a g e  
 
Ich frage die Landesregierung: 
 
1. Was für einen Dienstwagen (Hersteller, Modell, Leistung, Antriebsart) hatten 

die Minister und Staatssekretäre (Geschlecht egal) während der 16. Legislatur-
periode jeweils von wann bis wann im Einsatz? 

 
2. Welche Kosten fielen für die Dienstwagen jeweils an? 
 
3. Welche Kosten wurden seitens des Herstellers/Verkäufers jeweils gesponsert? 
 
4. Welche Minister und Staatssekretäre hatten während der 16. Legislaturperiode 

einen Fahrer? 
 
5. Welche Minister und Staatssekretäre konnten auf Dienstwagen verzichten 

durch den Einsatz von umweltfreundlicheren Alternativen zum Dienstwagen,  
z. B. Carsharing, Dienstfahrrad oder Fahrten ausschließlich mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln? 

 
6. Wieso konnten nicht mehr Minister und Staatsekretäre auf Dienstwagen ver-

zichten? 
 
7. Entspricht es dem Anspruch der Regierung an den Umweltschutz, künftig auch 

weniger Dienstwagen einzusetzen? 
 
 
11. 03. 2021 
 
Dr. Podeswa AfD

Kleine Anfrage 

des Abg. Dr. Rainer Podeswa AfD 

und 

Antwort 

des Staatsministeriums

Dienstwagen der Minister (m/w/d) und Staatssekretäre

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet 
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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A n t w o r t  
 
Mit Schreiben vom 6. April 2021 Nr. I-0251 beantwortet das Staatsministerium 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, 
dem Ministerium für Finanzen, dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 
dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, dem Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau, dem Ministerium für Soziales und Integration, dem Ministe -
rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, dem Ministerium der Justiz 
und für Europa und dem Ministerium für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 

1. Was für einen Dienstwagen (Hersteller, Modell, Leistung, Antriebsart) hatten 
die Minister und Staatssekretäre (Geschlecht egal) während der 16. Legislatur-
periode jeweils von wann bis wann im Einsatz? 

 
Es wird auf die beigefügte Anlage verwiesen. 
 

Daten zu sondergeschützten Fahrzeugen wurden aus Gründen der Sicherheit von 
Herrn Ministerpräsident, Herrn Stellvertretenden Ministerpräsident und deren 
Mitarbeitern nicht aufgeführt. 
 
 

2. Welche Kosten fielen für die Dienstwagen jeweils an? 
 
Es wird auf die beigefügte Anlage verwiesen. 
 
 

3. Welche Kosten wurden seitens des Herstellers/Verkäufers jeweils gesponsert? 
 
Bei keinem Pkw wurden Kosten seitens des Herstellers/Verkäufers gesponsert. 
 
 

4. Welche Minister und Staatssekretäre hatten während der 16. Legislaturperiode 
einen Fahrer? 

 
Alle Ministerinnen und Minister und Staatssekretärinnen und Staatssekretäre hat-
ten während der 16. Legislaturperiode einen Fahrer.  
 
 

5. Welche Minister und Staatssekretäre konnten auf Dienstwagen verzichten durch 
den Einsatz von umweltfreundlichen Alternativen zum Dienstwagen, z. B. Car -
sharing, Dienstfahrrad oder Fahrten ausschließlich mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln? 

 
6. Wieso konnten nicht mehr Minister und Staatssekretäre auf Dienstwagen ver-

zichten? 
 
Die Fragen 5 und 6 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet: 
 

Vollständig auf einen Dienstwagen verzichten konnte keine Ministerin und kein 
Minister oder Staatssekretärin und Staatssekretär. Es waren oftmals mehrere Ter-
mine nacheinander zu absolvieren, die zeitlich nicht mit dem ÖPNV hätten ge -
leistet werden können. Einzelne Ministerinnen und Minister oder Staatssekretä-
rinnen und Staatssekretäre absolvierten Termine hauptsächlich in Stuttgart zu Fuß 
und weitere Termine mit dem Fahrrad oder ÖPNV. 
 
 

7. Entspricht es dem Anspruch der Regierung an den Umweltschutz, künftig auch 
weniger Dienstwagen einzusetzen? 

 
Die Landesregierung achtet verstärkt darauf, bei der Anschaffung von Fahrzeugen 
den Kraftstoffverbrauch und den CO2-Flottenausstoß zu senken. Ein Verzicht auf 
Dienstwagen bei Ministerinnen und Ministern und Staatssekretärinnen und 
Staatssekretären ist aus den in der Antwort zu den Fragen 5 und 6 genannten 
Gründen nicht möglich. 
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Die Landesregierung strebt Verbesserungen beim gesamten Landesfuhrpark an. 
Nach § 7 Absatz 2 Satz 1 des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg besteht 
das Ziel, die Landesverwaltung bis 2040 weitgehend klimaneutral zu organisie-
ren. Um der Vorbildfunktion der Landesverwaltung für den Klimaschutz gerecht 
zu werden, hat sich die Landesregierung mit 95 g CO2/km ab dem Jahr 2020 einen 
ambitionierten Grenzwert gesetzt (vgl. Ziffer 3.2.1 VwV Kfz). Insbesondere 
Elektro- und Hybridfahrzeuge können den Flottenausstoß maßgeblich absenken, 
weshalb die Landesverwaltung beschlossen hat, künftig vorrangig Fahrzeuge die-
ser Art zu beschaffen. Zusätzlich wurden bis Mitte 2020 793 Pedelecs für die 
Dienststellen des Landes gefördert. Auch dies hat zu einer erheblichen Reduzie-
rung des CO2-Flottenausstoßes geführt. 
 
 
Schopper 
 

Staatsministerin
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